
AUs dem Obergericht

. Unhaltbare Beschimpfung
einer Fernsehmoderatorin

Vorsorgliche Massnahme, die nichts nützt

brh. Die H. Zivilkammer des Zürcher Ober-
gerichts hat eine vorsorgliche Massnahme gegen
Erwin Kessler beziehungsweise dessen Tier~
schutz-Organisation bestätigt. Wie dem am Frei.-
tag veröffentlichten, im schriftlichen Verfahren
gefällten Beschluss zu entnehmen ist, wird Kess-
ler im Sinne einer vorsorglichen Massnahme ver-
boten, persönlichkeitsverletzende Äusserungen
über die Fernsehmoderatorin Kat ja Stauber zu
veröffentlichen. Es geht um die Behauptungen,
die Moderatorin begrüsse tierquälerische Metho-
den und verwende ausserdem Botox-Präparate.
All dies und viel mehr publiziert der Tierschützer
auf der Homepage seiner Organisation. Er zeigt
nach wie vor unzählige, äusserst unvorteilhafte
Fotografien der Moderatorin, veröffentlicht J.\nd
kommentiert auf mehreren Internet-Seiten sämt-
liche Schriften der laufenden Gerichtsverfahren,
wiederholt seine Vorwürfe und foutiert sich um
die vorsorgliche Massnahme. Diese war bereits
im Dezember letzten Jahres von einer Einzelrich-
terin am Bezirksgericht Meilen im summarischen
Verfahren verfügt worden; gegen den Entscheid
gelangte Kessler vor Obergericht und unterliegt
nun bei der zweiten Instanz erneut. Immerhin
präzisiert das Obergericht den Umfang der verbo-
tenen Äusserungen und schränkt diese ein. Es
spricht von einem weitgehenden Eingriff in die
Meinungsäusserungsfreiheit, die jedoch «durch
die ernsthafte Befürchtung weiterer Persönlich-
keitsverletzungen gerechtfertigt ist». .

Grund für Erwin Kesslers Kampagne gegen
Kat ja Stauber ist eine Anmoderation im Fern-
sehen, bei der sich die Betroffene im Dezember
2007 nach Ansicht des Tierschützers positiv zum
Verzehr von :f<'oiegras und Hummer in St. Moritz
geäussert habe. Es folgte später eine schriftliche
Aufforderung Kesslers an die Moderatorin, sie
solle ihm innert genannter Frist mitteilen, ob sie
Botox spritze oder nicht. Die Angeschriebene
reagierte verständlicherweise nicht, was auf der
Homepage sofort interpretiert und kommentiert
wurde und bis heute dort nachzulesen ist. Inzwi-
schen hat Stauber auch eine Strafanzeige wegen
Beschimpfung eingereicht.
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Zürich. -pas Zürcher Obergericht
hat dem Verein gegen Tierfabri-
ken (VgT) und dessen Präsidenten
Erwin Kessler im Sinne einer vor-
sorglichen Massnahme verboten,
die «Tagesschau»-Moderatorin
Katja Stauber in Zusammenhang
mit Tierquälerei und Botoxpräpa-
raten zu bringen. Kessler, der Stau-
ber als «Botoxmoderatorin» be-
zeichnet, spricht von «menschen-
rechtswidriger .Justizwillkür» und
hat angekündi~, er werde sich
dem «Zensurbefehl» widersetzen.
Kessler hatte sich über einen

Beitrag der «Tagesschau». aufge-
regt, in dem 'über die «Foie-gras-
und Hummerfresserei der noblen
Gesellschaft an Silvester»b.erich-
tet worden 'war. Er nannte «die al-
ternde Moderatorin» eine «:Reprä-
sentantin einer degenerierten Ge-
sellschaft». Mit dem Erlass ist der
Streit noch nicht beendet ..Kessler
zieht den Beschluss an die nächste
Gerichtsillstanz weiter. Stauber
selber hat über ihren Anwalt Straf-
anzeige gegen Kessler wegen Be-
schimpfung eingereicht. (thas.)
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